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BESCHLUSS 
 

 

des Bundesvorstands der FDP, Berlin, 29. Oktober 2018 
 

 

 

Europaweiter Teilhabeausweis  
 

Die Gleichberechtigung und Inklusion von Menschen mit Behinderungen ist ein wichtiges Anliegen 

und durch Artikel 3 Abs. 3 Satz 2 fest im Grundgesetz verankert: „Niemand darf wegen seiner Behin-

derung benachteiligt werden“. Zur Umsetzung dieses Prinzips sind Regelungen zum Nachteilsaus-

gleich nötig. Grundlage hierfür ist unter anderem der Schwerbehindertenausweis. Dieser hat jedoch  

außerhalb der deutschen Grenzen keine Gültigkeit. Jedoch erkennen die Vertragsstaaten der UN-

Behindertenrechtskonvention, zu denen auch Deutschland zählt, die Bedeutung internationaler Zu-

sammenarbeit an und verpflichten sich dazu, geeignete und wirksame Maßnahmen zu treffen (Arti-

kel 32 BRK). Der Bundesvorstand fordert die FDP-Gruppe im Europäischen Parlament auf, sich für  

die Umsetzung eines europaweiten Teilhabeausweises einzusetzen  

 


